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Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Einspruchsfrist kommt es darauf an, wann ein Steuerbescheid bekannt gegeben

wurde. Ab 2025 gelten Bescheide als am vierten Tag nach deren Aufgabe zur Post als

bekannt gegeben (bisher sind es drei Tage). Die im Entwurf zum

Postrechtsmodernisierungsgesetz vorgesehene Bekanntgabe an Samstagen wurde aber

nicht umgesetzt.

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen:

Der Bundesfinanzhof hält die Verlustverrechnungsbeschränkung für

Termingeschäfte für nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Er hat in dem Verfahren

daher Aussetzung der Vollziehung gewährt.

Verwenden Steuerpflichtige ein elektronisches Aufzeichnungssystem

(beispielsweise eine Registrierkasse), müssen sie dem Finanzamt gewisse Daten

mitteilen. Das Bundesfinanzministerium hat nun darauf hingewiesen, dass die

elektronische Ubermittlungsmöglichkeit ab dem 1.1.2025 zur Verfügung stehen wird.

• Die steuerfreie Inflationsausgleichsprämie sieht keine Regelung vor, dass die

Prämie an alle Arbeitnehmer ausgezahlt werden muss. Somit ist der Arbeitgeber

nach Ansicht des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen nicht daran gehindert, die

Zahlung an weitere Bedingungen zu knüpfen.
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Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für September 2024

Viel Spaß beim Lesen!

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Schneiderbanger
Steuerberater
Rechtsanwalt

Vereidigter Buchprüfer
Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)

(Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und trägt deshalb keine Unterschrift)

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter: www.dr-schneiderbanger.de

Besuchen Sie uns online für umfassende Einblicke in unsere Kanzlei:

www.dr-schneiderbanaer.de
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